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Allgemeine Chronik

Aussenpolitik

Zwischenstaatliche Beziehungen

In der Wintersession 2022 wurden das Doppelbesteuerungsabkommen mit Äthiopien
(BRG 22.028) und das Änderungsprotokoll des Doppelbesteuerungsabkommens mit
Armenien (BRG 22.033) im Ständerat behandelt. Die WAK-SR beantrage dem Rat
einstimmig, beiden Vorlagen zuzustimmen, teilte Kommissionssprecher Pirmin Bischof
(mitte, SO) mit. Es handle sich nicht nur um das erste Doppelbesteuerungsabkommen
mit Äthiopien, dem zweitgrössten Land Afrikas, sondern dem ersten DBA mit einem
ostafrikanischen Land überhaupt, so Bischof. Die Verhandlungen seien harmonisch
verlaufen, nur der Bereich der Besteuerung der technischen Dienstleistungen – für
Beratung, Management und technisches Know-how – wurde aufgrund von
unüberbrückbaren Differenzen vom Abkommen ausgenommen. Zum
Änderungsprotokoll mit Armenien erklärte Bischof, dass es dabei hauptsächlich um die
Anpassung an die BEPS-Mindeststandards gehe, welche unbestritten gewesen sei. Der
Ständerat folgte der Empfehlung seiner Kommission und nahm beide Bundesbeschlüsse
einstimmig an. 

Auch in den Schlussabstimmungen blieben die Vorlagen ungefährdet. Das
Änderungsprotokoll mit Armenien wurde vom Nationalrat mit 143 zu 37 Stimmen (bei 16
Enthaltungen) und vom Ständerat mit 44 Ja-Stimmen einstimmig angenommen. Das
DBA mit Äthiopien nahmen der Nationalrat mit 142 zu 43 Stimmen (bei 11 Enthaltungen)
und der Ständerat mit 43 zu 1 Stimme (keine Enthaltungen) ebenfalls deutlich an. Die
Gegenstimmen stammten – wie immer bei Doppelbesteuerungsabkommen – von der
SVP-Fraktion. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.12.2022
AMANDO AMMANN

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Strukturpolitik

In der Sommersession 2023 beriet der Ständerat den bundesrätlichen Entwurf für ein
neues Unternehmensentlastungsgesetz als Erstrat in einer eineinhalbstündigen
Debatte. Nachdem die kleine Kammer stillschweigend auf die Detailberatung
eingetreten war, folgte sie durchwegs den Anträgen ihrer Kommission. 

Kommissionssprecher Stefan Engler (mitte, GR) erläuterte zu Beginn der Debatte, dass
der Bundesrat mit der Vorlage einerseits die Regulierungsbelastung für Unternehmen
reduzieren und andererseits die Digitalisierung von Behördenleistungen stärken
möchte. Erstens sollten dazu Regulierungsgrundsätze festgelegt werden, die als
Leitlinien für die Evaluation von bestehenden und neuen Normen herangezogen werden
sollen. Zweitens sollten Prüfpflichten für Vereinfachungen bei der Erarbeitung neuer
Erlasse definiert werden, drittens Vorgaben zur Schätzung der Regulierungskosten
gemacht und viertens ein Monitoring für die Belastung erstellt werden. Des Weiteren
sollen fünftens mit Studien und periodischen Berichten Entlastungsvorschläge vorgelegt
werden. Schliesslich sollten als sechstes Element, im Sinne der Digitalisierung,
Behördendienstleistungen – insbesondere über die Plattform EasyGov – vereinfacht
werden. Wirtschaftsminister Guy Parmelin hob hervor, dass das Gesetz zentral sei, um
attraktive wirtschaftsfreundliche Rahmenbedingungen setzen zu können und sowohl
bestehende als auch neue Gesetze auf ihr Entlastungspotential hin zu prüfen. Die
Schweiz sei zwar international gesehen sehr innovativ, die Regulierungslast sei aber
hoch und die Digitalisierung in diesem Bereich noch tief. 

Der Ständerat befasste sich in der Folge mit je zwei Mehr- und Minderheitsanträgen aus
der Kommission sowie einem Einzelantrag Minder (parteilos, SH). Letzterer verlangte
eine Anpassung des Gesetzestitels zu «Regulierungsevaluationsgesetz», da er dieses
nicht als Kostenentlastung für die Unternehmen, sondern als Aufblähung der Verwaltung
erachtete. Das kleine «Regulierungsmonster», das gemäss Botschaft Kosten in der
Höhe von CHF 1.5 Mio. bis CHF 4.3 Mio. verursache, zeige die paradoxe Situation auf,
dass nicht einmal die Kosten für diese neue Verwaltungsaufgabe geschätzt werden
könnten. Der Rat lehnte jedoch die Anpassung des Titels mit 28 zu 11 Stimmen bei 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.06.2023
MARCO ACKERMANN
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Enthaltungen ab. 
Während eine Kommissionsmehrheit forderte, dass bei der Ausarbeitung neuer
Gesetze im Sinne von volkswirtschaftlichen Kosten auch die Folgen für Private
einbezogen werden, sprach sich eine Minderheit Germann (svp, SH) gegen diesen
Zusatz aus, da dadurch das Gesetz verwässert werde und der Arbeitsaufwand
zunehmen würde. Pirmin Bischof (mitte, SO) betonte hingegen, dass Gesetze in erster
Linie «für die Menschen in diesem Lande» geschrieben würden, weshalb diese
Ergänzung angebracht sei. Mit 27 zu 17 Stimmen folgte die kleine Kammer der
Kommissionsmehrheit und dehnte damit den Radius für Folgekostenschätzungen aus. 
Schliesslich befasste sich der Rat mit einem Minderheitsantrag Wicki (fdp, NW) zur
Schaffung einer verwaltungsunabhängigen Prüfstelle für die Plausibilität der
Regulierungskostenschätzungen der Bundesverwaltung, da ein Vieraugenprinzip die
Schätzungen verbessere. Ein solcher «Preisüberwacher für Regulierungen», wie
Kommissionssprecher Engler die geforderte Behörde im Rat bezeichnete, erachtete die
Kommissionsmehrheit nicht als nötig, da die Verwaltung jederzeit zusätzlich
Expertinnen und Experten für adäquate Schätzungen beiziehen könne. Mit 14 zu 30
Stimmen folgte der Ständerat auch hier seiner Kommissionsmehrheit und lehnte das
zusätzliche Kontrollorgan ab.

In der Gesamtabstimmung nahm der Ständerat das Gesetzespaket mit 28 zu 9 Stimmen
bei 4 Enthaltungen an, wobei die ablehnenden Stimmen und Enthaltungen von
Ständerätinnen und Ständeraten verschiedenster Fraktionen stammten. Gleichzeitig
schrieb der Rat die dazugehörige Motion Sollberger (svp, BL; Mo. 16.3388) ab. Die
modifizierte Vorlage mit dem Zusatz der erweiterten Prüfung für Private ging damit an
den Nationalrat. 2

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Sport

Der Ständerat setzte sich in der Wintersession 2021 mit der Forderung von
Nationalrätin Christine Bulliard-Marbach (mitte, FR) auseinander, wonach
Freiwilligenarbeit im Sport durch Steuerabzüge gefördert werden soll.
Kommissionssprecher Pirmin Bischof (mitte, SO) legte die Gründe dar, weshalb die
WBK-SR das Geschäft zur Ablehnung empfahl. Dazu zählten die Verletzung des Prinzips
der Besteuerung nach wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit, das Entstehen erheblicher
Mitnahmeeffekte und das Schaffen einer neuen rechtlichen Ungleichbehandlung für
unterschiedliche Freiwilligentätigkeiten. Finanzminister Ueli Maurer sprach von einer
«recht grossen Unschärfe» des Wortlauts der Motion und warf die Frage auf, wie denn
die Freiwilligenarbeit in Bereichen wie der Alters- oder Behindertenbetreuung
gehandhabt werden müsse. Zudem sei Freiwilligenarbeit nicht nur mit Aufwand
verbunden, «es kommt auch etwas zurück» – etwa ein neuer Freundeskreis. Daher
empfehle der Bundesrat den Vorstoss zur Ablehnung, auch wenn das Anliegen
sympathisch erscheine. Stillschweigend folgte der Ständerat den beiden Rednern. 3

MOTION
DATUM: 07.12.2021
JOËLLE SCHNEUWLY

1) AB NR, 2022, S. 2459; AB NR, 2022, S. 2460; AB SR, 2022, S. 1146; AB SR, 2022, S. 1146 f.; AB SR, 2022, S. 1377;
Medienmitteilung WAK-SR vom 7.11.22
2) AB SR, 2023, S. 495 ff.; Medienmitteilung SPK-SR vom 31.3.23; Medienmitteilung WAK-SR vom 25.4.23; Medienmitteilung
WAK-SR vom 28.3.23
3) AB SR, 2021, S. 1253 f.
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